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Nachtrag zur Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten 

Olaf Meyer-Dühring wegen Urkundenunterdrückung 
 

 

 

 

Staatsanwaltschaft Hamburg 
Gorch-Fock-Wall 15 
20355 Hamburg 
 

20.01.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Auslieferungsbeleg zum Einschreiben RR329096459DE wurde von der StA Hamburg abgedeckt, 
damit man die Zustellung nicht nachweisen kann. Es sind nur einige Pünktchen auf dem Scan sichtbar 
(siehe unten Seite 2). Es ist erforderlich, daß Sie mir gemäß § 158 StPO ("Dem Verletzten ist auf 

Antrag der Eingang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen") den Eingang der Strafanzeige bestätigen. 

In meiner Strafanzeige vom 15.01.2020 (http://www.chillingeffects.de/tully3.pdf) wurde festgestellt: 

"Da der Urkundsbeamte Meyer-Dühring nicht hochgradig schwachsinnig ist, sondern geistig fähig ist, 
die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen (siehe unten Seiten 8-13) zu verstehen, ist ihm bewußt, 
daß er seit Monaten das Dauerdelikt der Urkundenunterdrückung begeht, indem er mir seit Monaten 
die in Papierform vorliegende Urkunde vom 11.12.2019 zwecks Verweigerung rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 GG) bewußt und gewollt vorenthält und damit diese Urkunde "unterdrückt" (§ 274 StGB)." 

Wie das unten ab Seite 3 vorgelegte Urteil 308 O 431/17 des LG Hamburg vom 09.12.2020 beweist, 
versieht der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring tagein tagaus die von ihm beurkundeten Beschlüsse 
und Urteile mit der rechtlichen Belehrung, daß elektronische Dokumente nur "mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur" und nur "auf einem sicheren Übermittlungsweg" zugestellt werden dürfen. 

Falls der Urkundsbeamte Meyer-Dühring nicht schwachsinnig ist, sondern geistig fähig ist, die von ihm 
selbst zitierten gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen, ist ihm bewußt, daß er seit Dezember 2019 
das Dauerdelikt der Urkundenunterdrückung begeht, indem er mir seit 13 Monaten die in Papierform 
vorliegende Urkunde vom 11.12.2019 zwecks Verweigerung rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG) 
bewußt und gewollt vorenthält und damit diese Urkunde vorsätzlich "unterdrückt" (§ 274 StGB). 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Dieses Schreiben ist unter http://www.chillingeffects.de/tully3a.pdf zum Download verfügbar. 
 

http://www.chillingeffects.de/tully3.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully3a.pdf
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Urteil 308 O 431/17 des Landgerichts Hamburg vom 09.12.2020 ("Astrid-Lindgren-Urteil") 
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Die drei riesigen PDF-Dateien, die mir der Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring am 11.12.2019 
ohne meine Genehmigung an meine private Email-Adresse schickte, wobei diese riesigen PDFs bei 
meinem alten PC von 2007 und bei meinem alten Adobe Acrobat von 2003 zum PC-Absturz führten, 
diese riesigen, unerlaubten PDF-Emails hat der Urkundenunterdrücker Meyer-Dühring an mich weder 
"mit einer qualifizierten elektronischen Signatur" noch "auf einem sicheren Übermittlungsweg" gesandt. 

Der Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring, der § 130a ZPO selbst zitiert (siehe oben Seite 5), 
weiß, daß seine unerlaubten riesigen PDFs nicht "mit einer qualifizierten elektronischen Signatur" 
versehen waren und nicht "auf einem sicheren Übermittlungsweg" gemailt wurden, und er weiß auch, 
daß seine drei unerlaubten riesigen PDF-Dateien nicht "zur Bearbeitung geeignet waren", was die 
"Unwirksamkeit des Eingangs" zur Folge hatte (§ 130a Abs. 6 ZPO), zumal ich die "Übermittlung 
elektronischer Dokumente" durch einfache Emails an mich nicht erlaubt (§ 174 Abs. 3 ZPO), sondern 
ausdrücklich verboten habe (siehe http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf, Seite 3). 

"Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht" (Wortlaut der Rechtsbelehrung 
des Urkundenunterdrückers Olaf Meyer-Dühring vom Hamburger Landgericht, siehe oben Seite 4). 

Dadurch daß der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring mir seit Dezember 2019 bis heute Januar 2021 
die Zustellung der in Papierform vorliegende Urkunde vom 11.12.2019 bewußt und gewollt vorenthält, 
begeht der Urkundsbeamte seit 13 Monaten die Straftat der Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB). 

 
 
 
 

http://www.chillingeffects.de/senfft.htm 

(Dokumente über die Hamburger Abmahnanwälte Senfft Kersten Nabert van Eendenburg) 
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